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58. Gesetz vom 4. Juli 1996 über die fachlichen Anstellungserfordernisse für Kindergärtnerinnen und für Er-
zieher an Horten und an Schülerheimen

59. Verordnung des Landeshauptmannes vom 12. August 1996, mit der die Untersuchungsgebührenverord-
nung geändert wird

60. Verordnung des Landeshauptmannes vom 2. September 1996, mit der die Sperrzeitenverordnung 1995
geändert wird

58. Gesetz vom 4. Juli 1996 über die fachlichen Anstellungserfor-
dernisse für Kindergärtnerinnen und für Erzieher an Horten
und an Schülerheimen

Der Landtag hat beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die vom Land Tirol,
von Gemeinden und von Gemeindeverbänden
anzustellenden Kindergärtnerinnen und Er-
zieher an Horten und an Schülerheimen, die
ausschließlich oder vorwiegend für Schüler
von Pflichtschulen bestimmt sind.

§ 2
Anstellungserfordernisse

Fachliche Anstellungserfordernisse sind:
a) für Kindergärtnerinnen die erfolgreiche

Ablegung der Befähigungsprüfung für Kinder-
gärtnerinnen bzw. für Kindergärten oder der
Reife- und Befähigungsprüfung für Kinder-
gärten;

b) für Sonderkindergärtnerinnen an heil-
pädagogischen Kindergärten (heilpädagogi-
schen Gruppen) und Integrationskindergärten
(Integrationsgruppen) die erfolgreiche Able-
gung der Befähigungsprüfung für Sonderkin-
dergärtnerinnen oder der Befähigungsprüfung
für Sonderkindergärten und Frühförderung;

c) für Erzieher an Horten und an Schüler-
heimen, die ausschließlich oder vorwiegend für
Schüler von Pflichtschulen mit Ausnahme von
Sonderschulen bestimmt sind, die erfolgreiche
Ablegung

1. der Befähigungsprüfung für Erzieher oder
der Reife- und Befähigungsprüfung für Erzie-
her,

2. der Befähigungsprüfung für Kindergärt-
nerinnen und Horterzieherinnen oder der Rei-
fe- und Befähigungsprüfung für Kindergärten
und Horte oder

3. einer Lehrbefähigungs- oder Lehramts-
prüfung;

d) für Sondererzieher an heilpädagogischen
Horten (heilpädagogischen Gruppen), an Inte-
grationshorten (Integrationsgruppen) und an
Schülerheimen, die ausschließlich oder vor-
wiegend für Schüler von Sonderschulen be-
stimmt sind, die erfolgreiche Ablegung

1. der Befähigungsprüfung für Sondererzie-
her oder

2. einer Lehrbefähigungs- oder Lehramts-
prüfung für Sonderschulen.

§ 3
Anstellungserfordernisse bei vorüberge-

hender Verwendung
(1) Stehen geeignete Bewerber, die die An-

stellungserfordernisse nach § 2 erfüllen, nach-
weislich nicht zur Verfügung, so dürfen im
Rahmen von kündbaren Dienstverhältnissen,
die keinen Rechtsanspruch des Dienstneh-
mers auf Umwandlung in ein unkündbares
Dienstverhältnis begründen, auch verwendet
werden:

a) als Kindergärtnerinnen Personen, die
über eine hinreichende Erfahrung in der Erzie-
hung und Betreuung einer Gruppe von Klein-
kindern verfügen und mindestens vier Wochen
an einem Kindergarten hospitiert oder prakti-
ziert haben;
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b) als Sonderkindergärtnerinnen an heilpäda-
gogischen Kindergärten (heilpädagogischen
Gruppen) und Integrationskindergärten (Inte-
grationsgruppen) Personen, die eine der Prüfun-
gen nach § 2 lit. a erfolgreich abgelegt haben;

c) als Erzieher an Horten und an Schüler-
heimen, die ausschließlich oder vorwiegend für
Schüler von Pflichtschulen mit Ausnahme von
Sonderschulen bestimmt sind, Personen, die

1. über eine hinreichende Erfahrung in der
Erziehung und Betreuung einer Gruppe von
Schulpflichtigen verfügen oder

2. eine höhere oder eine mindestens dreijäh-
rige mittlere Schule mit Erfolg abgeschlossen
haben;

dies gilt jedoch nur unter der Voraussetzung,
daß zumindest ein Erzieher am betreffenden
Hort oder Schülerheim das Anstellungserfor-
dernis nach § 2 lit. c erfüllt;

d) als Sondererzieher an heilpädagogischen
Horten (heilpädagogischen Gruppen), an Inte-
grationshorten (Integrationsgruppen) und an
Schülerheimen, die ausschließlich oder vor-
wiegend für Schüler von Sonderschulen be-
stimmt sind, 

1. Personen, die eine der Prüfungen nach § 2
lit. b erfolgreich abgelegt haben, oder,

2. sofern ein entsprechend qualifizierter Be-
werber nicht zur Verfügung steht, auch Perso-
nen, die eine der Prüfungen nach § 2 lit. a oder
c oder eine andere als die im § 2 lit. d Z. 2 ge-
nannte Lehrbefähigungs- oder Lehramtsprü-
fung erfolgreich abgelegt haben.

(2) Sobald geeignete Bewerber zur Verfü-
gung stehen, die die Anstellungserfordernisse
nach § 2 erfüllen, dürfen Kindergärtnerinnen,
Sonderkindergärtnerinnen, Erzieher und Son-
dererzieher, die nur die Voraussetzungen nach
Abs. 1 erfüllen, in dieser Funktion nicht mehr
weiterverwendet werden. 

§ 4
Zusatzerfordernisse für Leiter

(1) Als Leiter
a) von Kindergärten einschließlich Integra-

tionskindergärten,
b) von heilpädagogischen Kindergärten,
c) von Horten einschließlich Integrations-

horten und von Schülerheimen, die ausschließ-
lich oder vorwiegend für Schüler von Pflicht-
schulen mit Ausnahme von Sonderschulen be-
stimmt sind, und

d) von heilpädagogischen Horten und von
Schülerheimen, die ausschließlich oder vor-
wiegend für Schüler von Sonderschulen be-
stimmt sind,

dürfen nur Personen verwendet werden, die zu-
sätzlich zu den Anstellungserfordernissen nach
§ 2 einen Kurs für Erste Hilfe besucht und ent-
sprechend der jeweiligen Leiterfunktion eine
mindestens zweijährige Tätigkeit als Kinder-
gärtnerin in einem Kindergarten nach lit. a, als
Sonderkindergärtnerin in einem Kindergarten
nach lit. b, als Erzieher in einem Hort oder
Schülerheim nach lit. c oder als Sondererzie-
her in einem Hort oder Schülerheim nach lit. d
ausgeübt haben.

(2) Stehen Bewerber mit einer entsprechen-
den zweijährigen Praxis nachweislich nicht zur
Verfügung, so können als Leiter von Kinder-
gärten, Horten und Schülerheimen nach Abs. 1
lit. a bis d mit jeweils nur einer Gruppe auch
Personen verwendet werden, die nur die je-
weiligen Anstellungserfordernisse nach § 2 er-
füllen und einen Kurs für Erste Hilfe besucht
haben.

§ 5
Nachweise

(1) Die in diesem Gesetz genannten Prüfun-
gen sind durch Zeugnisse öffentlicher oder mit
dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteter Schu-
len oder staatlicher Prüfungskommissionen,
die auf Grund schulrechtlicher Vorschriften
eingerichtet sind, nachzuweisen.

(2) Von anderen Staaten als solchen, deren
Angehörigen Österreich auf Grund von Staats-
verträgen im Rahmen der europäischen Inte-
gration dieselben Rechte wie österreichischen
Staatsbürgern gewähren muß, ausgestellte Zeu-
gnisse sind als Nachweis der Erfüllung der fach-
lichen Anstellungserfordernisse nach diesem
Gesetz nur zuzulassen, wenn sie schulbehörd-
lich österreichischen Zeugnissen der verlang-
ten Art als gleichwertig anerkannt (nostrifiziert)
worden sind.

§ 6
Anerkennung von Ausbildungen imRah-

men der europäischen Integration
(1) Österreichische Staatsbürger und Ange-

hörige von Staaten, deren Angehörigen Öster-
reich auf Grund von Staatsverträgen im Rah-
men der europäischen Integration dieselben
Rechte wie österreichischen Staatsbürgern ge-
währen muß (Vertragsstaaten), erfüllen die
fachlichen Anstellungserfordernisse nach die-
sem Gesetz auch dann, wenn ihre Ausbildung
allein oder in Verbindung mit einer zurückge-
legten Berufspraxis als dem jeweiligen Anstel-
lungserfordernis nach § 2 gleichwertig aner-
kannt wurde.

(2) Die Landesregierung hat auf Antrag einer
nach Abs. 1 begünstigten Person eine Anerken-
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nung vorzunehmen, wenn diese
a) eine in einem Vertragsstaat erworbene Aus-

bildung aufweist, die im selben oder in einem
anderen Vertragsstaat Voraussetzung für die
Ausübung eines einer Verwendung nach § 1 im
wesentlichen entsprechenden Berufes ist und die
auch sonst den Anforderungen nach Art. 3 lit. a
oder 5 lit. a der Richtlinie 92/51/EWG, ABl.
1992, Nr. L 209, S. 25 ff., entspricht oder

b) in einem Vertragsstaat, nach dessen Recht
ein einer Verwendung nach § 1 im wesentli-
chen entsprechender Beruf auch ohne eine be-
stimmte fachliche Befähigung ausgeübt wer-
den darf, einen solchen Beruf in einem zeitli-
chen Ausmaß und auf Grund einer Ausbildung
ausgeübt hat, daß diese Berufstätigkeit den
Anforderungen nach Art. 3 lit. b oder 5 lit. b
der Richtlinie 92/51/EWG entspricht.

(3) Die Anerkennung ist unter der Bedingung
auszusprechen, daß der Antragsteller nach sei-
ner Wahl entweder einen Anpassungslehrgang
nach Art. 1 lit. i der Richtlinie 92/51/EWG ab-
solviert oder eine Eignungsprüfung nach Art. 1
lit. j der genannten Richtlinie erfolgreich ablegt,
soweit dies auf Grund seiner Ausbildung und
allfälligen Berufspraxis und unter Bedachtnah-
me auf die Erfordernisse der jeweiligen Verwen-
dung zur Gewährleistung der Gleichwertigkeit
mit dem jeweiligen Anstellungserfordernis nach
§ 2 notwendig ist. Verfügt der Antragsteller über
ein Diplom im Sinne des Kapitels III der Richt-
linie 92/51/EWG, so darf eine solche Bedingung
nur unter der Voraussetzung des Art. 4 lit. b er-
ster bis dritter Gedankenstrich der genannten
Richtlinie ausgesprochen werden. Die Ein-
zelheiten sind im Anerkennungsbescheid

festzulegen. Weiters ist darin eine angemessene
Frist zu bestimmen, innerhalb der der Anpas-
sungslehrgang absolviert oder die Eignungs-
prüfung erfolgreich abgelegt werden muß. Wird
diese Frist nicht eingehalten, so erlischt die An-
erkennung. 

(4) Ein Antrag auf Anerkennung von Ausbil-
dungen ist schriftlich einzubringen. Der Antrag
hat das jeweilige fachliche Anstellungser-
fordernis, auf das sich die Anerkennung bezie-
hen soll, sowie die Ausbildungen einschließlich
allfälliger Praxiszeiten, auf Grund deren die An-
erkennung vorgenommen werden soll, zu be-
zeichnen. Dem Antrag sind weiters die entspre-
chenden Ausbildungsnachweise anzuschließen.

(5) Die Landesregierung hat über Anträge auf
Anerkennung von Ausbildungen spätestens in-
nerhalb von vier Monaten nach Vorliegen der
vollständigen Unterlagen zu entscheiden.

§ 7
Geschlechtsspezifische Bezeichnung

Soweit in diesem Gesetz personenbezogene
Begriffe verwendet werden, kommt ihnen keine
geschlechtsspezifische Bedeutung zu. Sie sind
bei der Anwendung auf bestimmte Personen in
der jeweils geschlechtsspezifischen Form zu
verwenden.

§ 8
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des
Tages der Kundmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Gesetz über die fach-
lichen Anstellungserfordernisse für Kindergärt-
nerinnen und für Erzieher an Horten und an
Schülerheimen, LGBl. Nr. 76/1975, außer Kraft.

Der Landtagspräsident:
Mader

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Das Mitglied der Landesregierung:
Astl

Der Landesamtsdirektor:
Arnold
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Auf Grund der §§ 11 und 11a des Tierseu-
chengesetzes, RGBl. Nr. 177/1909, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. Nr. 1105/1994,
wird verordnet:

Artikel I
Die Untersuchungsgebührenverordnung,

LGBl. Nr. 62/1994, wird wie folgt geändert:
Der Abs. 3 des § 5 hat zu lauten:
#(3) Von den Gebühren nach den §§ 2 und 4

entfallen auf Amtstierärzte des Landes Tirol,
die die Untersuchungen durchführen, 85 v. H.
und auf das Land Tirol als Beitrag zur Deckung
des Verwaltungsaufwandes 15 v. H. Wenn es
sich um einen Amtstierarzt der Stadt Innsbruck
handelt, so entfallen auf diesen 85 v. H. und auf
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59. Verordnung des Landeshauptmannes vom 12. August 1996, mit
der die Untersuchungsgebührenverordnung geändert wird

60. Verordnung des Landeshauptmannes vom 2. September 1996,
mit der die Sperrzeitenverordnung 1995 geändert wird

Auf Grund des § 152 Abs. 1 und 7 der Ge-
werbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, in der Fas-
sung des Gesetzes BGBl. Nr. 201/1996 wird
verordnet:

Artikel I
Die Sperrzeitenverordnung 1995, LGBl. Nr.

46, wird wie folgt geändert:
1. Die Abs. 1 und 2 des § 1 haben zu lauten:
#(1) Gastgewerbebetriebe sind, soweit im

folgenden nichts anderes bestimmt ist, späte-
stens um 2 Uhr zu schließen.

(2) Abweichend von der Bestimmung des
Abs. 1 sind Gastgewerbebetriebe

a) in der Betriebsart #Branntweinschenke#
spätestens um 22 Uhr,

b) in der Betriebsart #Eisdiele# (#Eissalon#)
spätestens um 24 Uhr,

c) in der Betriebsart #Bar# oder #Diskothek#
spätestens um 4 Uhr

zu schließen.#
2. Der Abs. 2 des § 3 wird aufgehoben.
3. Die bisherigen Abs. 3 bis 6 des § 3 erhal-

ten die Absatzbezeichnungen #(2) bis (5)#.
4. Im § 7 wird das Zitat #von den im§ 3 Abs. 2

und 4 vorgesehenen Möglichkeiten# durch das
Zitat #von der im § 3 Abs. 3 vorgesehenen Mög-
lichkeit# ersetzt.

5. Der Abs. 3 des § 8 wird aufgehoben.

Artikel II
Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober 1996

in Kraft.
Der Landeshauptmann:

Weingartner

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

die Stadt Innsbruck 15 v. H. als Beitrag zur
Deckung des Verwaltungsaufwandes. Wird die
Untersuchung nicht von einem Amtstierarzt
durchgeführt, so entfallen auf den Tierarzt von
der Gebühr nach § 2 95 v. H. und auf das Land
Tirol 5 v. H.#

Artikel II
Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des

Tages der Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Der Landesamtsdirektor:
Arnold


